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1
Von der Sozialhilfe zur
Grundsicherung für 
Arbeitsuchende

Nach Bder Hartz- Reform hat das neue So-
zialhilferecht (SGB XII) den Charakter als
„letztes Netz“ einer fürsorgerechtlichen
Existenzsicherung verloren.An dessen Stel-
le ist das SGB II (Grundsicherung für Ar-
beitsuchende) mit seinen vergleichbaren
Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts getreten. Dieses neue Netz sozialer
Existenzsicherung ist allerdings mit einer
Reihe noch nicht erschlossener Risiken be-
haftet. Es bricht mit einer Tradition, in der
die Sozialhilfe in Deutschland stand, und
enthält neue Sollbruchstellen: Sowohl im
SGB XII als auch noch mehr im SGB II ist
von bedarfsdeckenden, individuellen Zu-
satzleistungen Abstand genommen wor-
den. Die Zusammenstellung der nun um-
fassenderen Pauschalsätze lässt auch die
Sorgfalt bei der Ermittlung bedarfsrelevan-
ter Bezugsdaten vermissen, wie sie bei dem
vergleichbaren, 1990 eingeführten Statis-
tikmodell noch angewandt wurde.

In dieser Umbruchsituation besteht die
Gefahr, dass aus Erfahrungen bekannte
Orientierungspunkte für die Bestimmung
eines Existenzminimums verloren gehen.
Die Frage nach der Höhe des Existenzmi-
nimums – ob im Arbeitsleben oder außer-
halb – fällt so der Beliebigkeit anheim.

Spezifisch für Nachkriegsdeutschland
war das 1962 geschaffene Bundessozialhil-
fegesetz (BSHG). Es baute auf dem grund-
gesetzlich garantierten Schutz der Men-
schenwürde auf und verkörperte diesen

tiert, welcher Erkenntnisgewinn daraus für
die aktuelle Mindestlohndiskussion gezo-
gen werden kann. Bedarfselemente des so-
zialrechtlichen Existenzminimums der So-
zialhilfe waren Regelsätze sowie Mehrbe-
darfe und Unterkunftskosten. Sie mussten
in jeweils aufwendigen Verfahren ermittelt
werden.

2.1 REGELSÄTZE

Der Bereich der Armenfürsorge wurde mit
dem BSHG wissenschaftlich durchdrungen
und entwickelt. Sehr deutlich wird dies an-
hand des Verfahrens zur Ermittlung des Ni-
veaus der Regelsätze. Das soziokulturelle
Existenzminimum wurde gutachterlich er-
mittelt: Zunächst wurde ein Warenkorb für
den notwendigen Lebensunterhalt mit den
dazugehörigen Preisen zusammengestellt
und daraus die Höhe der Regelsätze nach-
prüfbar abgeleitet (Warenkorbmodell).
Auch wenn manches lächerlich erschien –
die vielen Liter Kondensmilch, die „halbe“
Kinokarte, die 2 Rollen Klopapier – es hat-
te den Charme der Anschaulichkeit und
der Transparenz. Die Armseligkeit des
beim Deutschen Fürsorgetag 1980 auf dem
Tisch präsentierten Monatswarenkorbs ei-

Niveau sozialrechtlicher Existenzsicherung 
und Mindestlohn in Deutschland

Helga Spindler

Viel öffentliche Beachtung finden in der letzten Zeit all jene Vorschläge, die einen existenzsichernden Mindestlohn in Deutschland ein-
führen wollen. Mit Bezug auf das Niveau der Fürsorgeleistungen (Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe) wird ein Lohn von bis zu 750 €
netto für einen Alleinstehenden vorgeschlagen.Verkannt wird dabei allerdings, dass das Existenzminimum eines Erwerbstätigen höher
ist als das eines Nichterwerbstätigen. Ein den aktuellen Lebenshaltungskosten angepasster existenzsichernder Mindestlohn müsste 
Ende 2006 mindestens 945 € netto – oder, wenn man einen wirklich fairen Lohnstandard schaffen will, 1015 € netto – betragen.
Welchen Beitrag können die einzelnen bedarfsorientierten Elemente der bestehenden Fürsorgeleistung zur Ermittlung dieses Min-
destniveaus leisten? 

Anspruch auch in vielerlei Hinsicht. Im
über 40-jährigen Praxistest konnte man die
Probleme gut studieren, die der Umgang
mit einem solchen steuerfinanzierten, be-
dürftigkeitsgeprüften staatlichen sozialen
Sicherungsnetz macht. Bernd Schulte und
Peter Trenk-Hinterberger (1986) haben in
ihrem Lehrbuch die Geschichte, die Ele-
mente und die Komplexität dieses Systems
auf einem seitdem nicht mehr erreichten
Niveau zusammengestellt.

Dass es auch viele Sperren und Filter
bei der Inanspruchnahme des BSHG gab,
das hat schon Stefan Leibfried (1976) früh
aufgezeigt. So wurde der Anspruch auf
Existenzsicherung im rechtlichen Dunst-
kreis kommunaler Leistungsverwaltung
gelegentlich durchlöchert. Aber der An-
spruch, ein „letztes Netz“ bedarfsdeckender
Sicherung als Voraussetzung für ein men-
schenwürdiges Leben zu spannen, bestand
bis zur Hartz- Reform. Leichtfertige Sozial-
wissenschaftler haben dieses Bild vom
„letzten Netz“ im Rahmen der Aktivie-
rungsdiskussion der 1990er Jahre abgewer-
tet und lächerlich gemacht, ließen es zum
Bild der wohlfahrtsstaatlichen „Hängemat-
te“ mutieren, um die Umformung zum
„Trampolin“ des aktivierenden Sozialstaats
zu begründen.

2
Elemente des 
sozialhilferechtlichen 
Existenzminimums 

Um die grundlegenden Veränderungen zu
verdeutlichen, wird zunächst das „alte“ Sys-
tem der Sozialhilfe betrachtet und disku-
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nes Sozialhilfeempfängers stieß eine kriti-
sche Debatte an, die schließlich zum Alter-
nativwarenkorb von 1985 führte.1

Die Koordination dieser Aktivitäten
und vieler weiterer fachlicher Empfehlun-
gen zum Verwaltungshandeln der Sozial-
hilfe lag lange Zeit beim „Deutschen Verein
für öffentliche und Private Fürsorge“ (DV),
der in seinen Arbeitsgruppen Wissen-
schaftler und Fachleute von Behörden und
Verbänden zusammenführte. Der Bund
setzte den gesetzlichen Rahmen mit der Re-
gelsatzverordnung. Diese unterlag der Zu-
stimmung der Länder im Bundesrat. Die
Finanzierung des Existenzminimums war
Sache der Kommunen. Das machten sie
zwar auch nach der Einführung des Rechts-
anspruchs auf Sozialhilfe nicht gerne. Den-
noch waren sie lange Zeit auch wegen der
moderierenden Rolle des Deutschen Ver-
eins bereit, das Verfahren der Bedarfser-
mittlung zu akzeptieren und sich an den er-
arbeiteten Empfehlungen zu orientieren.

Im Jahr 1990 wurde ein Statistikmodell
eingeführt. Nunmehr wurde neben der Ent-
wicklung der Nettoeinkommen und der
Lebenshaltungskosten das aus der vergan-
genen Einkommens- und Verbrauchsstatis-
tik (EVS) ablesbare Konsumverhalten un-
terer Einkommensgruppen zu einer wich-
tigen Bezugsgröße für die Regelsätze. Die-
ser Statistikregelsatz war – auch wenn er
zunächst noch zu einer strukturellen Er-
höhung der Leistung in den Jahren 1990 bis
1992 von zusammen etwa 9 % führte – we-
sentlich abstrakter und damit manipula-
tionsanfälliger. So konnten die Regelsätze
der Haushaltsanghörigen, für die die Wa-
renkörbe vorher noch getrennt gepackt
worden waren, mit der angewandten Diffe-
renzmethode nicht mehr nachvollziehbar
bestimmt werden.Auch die Wahl der statis-
tischen Vergleichsgruppen, die mit ihrem
Einkommen ja verlässlich über der Sozial-
hilfeschwelle liegen mussten, blieb strittig,
was nicht zuletzt den Datenlücken der EVS
geschuldet war. Die Hochrechnungen der
einschlägigen Lebenshaltungskosten waren
gleichfalls nie ganz überzeugend.2

Trotz der mittlerweile vorhandenen
Spargesetzgebung stand es bis 2003 nicht
zur Diskussion, dass das Existenzminimum
jedes Jahr angepasst werden sollte, um dem
Grundsatz der Bedarfsdeckung zeitnah zu
entsprechen. Die Akzeptanz, die dieses Sys-
tem der auf die Lebenshaltungskosten be-
zogenen Bedarfsermittlung gewonnen hat-
te, wurde besonders deutlich, als das Bun-
desverfassungsgericht in seiner Entschei-

dung über das steuerliche Existenzmini-
mum auf diesen Maßstab zurückgegriffen
hat. Politisch umstritten war lediglich die
Höhe der Anpassung.

Seit 2003 ist dieser Regelsatz praktisch
eingefroren, obwohl erhebliche Gesund-
heitskosten mit der Gesundheitsreform
2004 neu hinzukamen, Preissteigerungen
in allen Bereichen, besonders bei Energie
und Nahverkehr, zu verzeichnen sind und
Freibeträge für sozial Schwache, wie z. B.
bei Rundfunk- und Fernsehgebühren, weg-
gefallen sind.

Gleichwohl sieht auch die neu gefasste
Regelsatzverordnung ein der früheren So-
zialhilfe entsprechendes Verfahren zur Er-
mittlung des Existenzminimums vor: Statt
der Expertengruppen beim Deutschen Ver-
ein werden nun zentrale Gutachten vom je-
weils zuständigen Bundesministerium in
Auftrag gegeben. Die Ergebnisse dieser Ex-
pertisen sind allerdings schon der Fachöf-
fentlichkeit kaum mehr zugänglich. Im Ge-
gensatz zur früheren Regelsatzfestlegung
wird auch keine gesellschaftsweite sozial-
politische Diskussion mehr geführt, und
dies, obwohl der neue Eckregelsatz von
345 € Vielen als unzureichend gilt. Der Pa-
ritätische Wohlfahrtsverband (DPWV) hat
deshalb eine umfangreich begründete For-
derung aufgestellt, den Regelsatz aktuell
auf 415 € zu erhöhen, um den gesetzlichen
Vorgaben zu genügen (DPWV 2006, S. 15;
Martens 2006).

Dass die Politik dieser Forderung folgt,
darf bezweifelt werden:Vor allem durch die
institutionellen Veränderungen ist eine
neue Dynamik entstanden, die das Niveau
der Leistung gefährdet. Seit der Bund an-
statt der Kommunen für die Finanzierung
dieser Regelleistungen nach dem SGB II
zuständig ist, ist sein ökonomisches Eigen-
interesse gewachsen, diese Leistungen
möglichst niedrig zu halten. Die moderie-
rende Rolle des Deutschen Vereins wird
von ihm nicht mehr angefragt.

2.2 MEHRBEDARFE UND EINMALIGE
BEIHILFEN

Zusätzlich zum Regelsatz gab und gibt es
auch noch pauschalierte Mehrbedarfe, die
auf bestimmte, bedarfsaufwendigere Le-
benslagen Bezug nehmen: z. B. Mobilitäts-
beschränkung, kostenaufwendige Diäten,
Schwangerschaft, Alleinerziehen, Teilnah-
me an Maßnahmen der beruflichen Reha-
bilitation, ursprünglich auch Rentenalter.
Allerdings sind damit keinesfalls alle auf-

wendigeren Lebenslagen abschließend er-
fasst, vor allem nicht die intensive Arbeits-
suche oder Weiterbildung und seit 1993
auch nicht mehr die Erwerbstätigkeit mit
Einkommen unterhalb der Sozialhilfe-
schwelle (siehe Abschnitt 4). Unklar blie-
ben auch immer die statistischen Bezugs-
größen für die Mehrbedarfe, obwohl der
Deutsche Verein ursprünglich auch dafür
eine Art Warenkorb erstellt hatte.

Im Rahmen der Sozialhilfe gab es neben
den Regelsätzen viele einmalige Beihilfen,
mit denen individuell und zielgenau auf
konkrete Bedarfslagen reagiert werden
konnte. Problematisch war der hohe Ver-
waltungsaufwand, der der Zuweisung der
Mittel zugrunde lag. Dies führte bei Trä-
gern dazu, dass nicht alle notwendigen und
zur Verfügung stehenden finanziellen Un-
terstützungsleistungen auch tatsächlich an-
geboten wurden und Betroffene häufig auf
die berechtigte Inanspruchnahme verzich-
ten mussten. Deshalb gab es schon länger
Überlegungen, diese Beihilfen – ebenfalls
gestützt durch statistische Erhebungen –
stärker zu pauschalieren und die Regelsätze
um diese Pauschalen anzuheben. Dies wur-
de mit dem Übergang zum SGB II und SGB
XII auch umgesetzt. Gleichzeitig wurde die
Umstellung auf nunmehr nominal höhere
Regelsätze zur verdeckten Kürzung gerade
bei den ehemaligen einmaligen Beihilfen
genutzt (DPWV 2004; Spindler 2004).

2.3 UNTERKUNFTSKOSTEN 

Zu den bisher genannten Leistungen kom-
men noch Unterkunftskosten, einschließ-
lich der Heizkosten. Hier ist die Regelung

1 Bemerkenswert war auch, dass für Haushaltsan-
gehörige, vor allem für Kinder und Jugendliche, ei-
gene Warenkörbe gepackt wurden, die zu struk-
turell höheren Regelsätzen führten als heute: Statt
60 % des Eckregelsatzes für Kinder bis 14 Jahre
und 80 % für Jugendliche, gab es 65 % vom
Eckregelsatz für Kinder ab 7 Jahre und 90 % für Ju-
gendliche ab 14 Jahre und das ursprünglich bis
zum Alter von 21 Jahren.

2 Die umfangreiche Literatur zur Entwicklung der
Regelsätze wird erschlossen in der Kommentie-
rung von Roscher zu § 22 BSHG und in den je-
weiligen Auflagen des Lehr- und Praxiskommen-
tars zum BSHG (zuletzt LPK- BSHG 2003). Hinzu
kommen vor allem in der zweiten Hälfte der
1980er Jahre zahllose Aufsätze im Nachrichten-
dienst des deutschen Vereins, in den Blättern der
Wohlfahrtspflege des Paritätischen Wohlfahrts-
verbands (DPWV), in Theorie und Praxis der so-
zialen Arbeit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und in
vielen sozialrechtlichen und sozialpolitischen Fach-
zeitschriften.
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aus der bisherigen Sozialhilfe übernom-
men worden. Die Unterkunftskosten wer-
den entsprechend dem in Deutschland 
sehr unterschiedlichen Mietniveau (die Be-
gleitstatistik zum Wohngeldgesetz unter-
scheidet bereits zwischen sechs Mietstufen)
und der Größe der Haushalte zunächst in
tatsächlicher Höhe und nach einem halben
Jahr in (orts-)angemessener Höhe über-
nommen, falls ein Wohnungswechsel mög-
lich und zumutbar ist (vgl. § 22 Abs. 1 
SGB II).

Obwohl die Kostenträgerschaft im SGB
II bei den Kommunen verblieben ist, hat
die Implementierung des neuen Gesetzes
keine Entlastung gebracht, sondern viel-
mehr zu einem zusätzlichen Spardruck zu-
lasten der existenzsichernden Leistungen
geführt. Dies lag erstens daran, dass die
Kommunen nunmehr mit dem Mietkos-
tenbedarf der ehemaligen Arbeitslosenhil-
febezieher konfrontiert wurden. Gleichzei-
tig wurde ihnen der Wohngeldbetrag, den
sie vorher im Gegenzug einnehmen konn-
ten, gestrichen. Dazu kam zweitens, dass
nicht nur die Fallzahlen, sondern auch die
Mietnebenkosten, die ebenfalls übernom-
men werden müssen, stark anstiegen. Da-
mit war die Entlastung, die ihnen ohne ge-
naue Kalkulationsgrundlagen versprochen
worden war, zunichte gemacht.3

3 
Zum Verhältnis zwischen
sozialhilferechtlichem 
Existenzminimum und
Löhnen

In welcher Relation steht das für alle gel-
tende Existenzminimum aus Regelsätzen/
Mehrbedarf und Unterkunftskosten zur
Arbeitswelt und insbesondere zu den Löh-
nen?

Die Antwort lautet: in keiner. Denn ty-
pisch arbeitsbedingte Ausgaben und Be-
darfe sind in dem sozialhilferechtlichen
Existenzminimum nicht enthalten. Es geht
bei den anerkannten Bedarfen um die
menschlichen Grundbedürfnisse: Essen,
Haushaltsführung und Kleidung, um das
Dach über dem Kopf, um minimale Mobi-
lität und Teilhabe am kulturellen Leben –
kurz: es ist das Existenzminimum der Nicht-
erwerbstätigen. Deshalb ist auch die Aus-
sage falsch, es gäbe zwar keinen offiziellen
Mindestlohn in Deutschland, aber das
oben beschriebene Niveau des Existenz-

minimums sei praktisch der Mindestlohn.
Durch das Teilhabegebot und verstärkt
durch das Statistikmodell fließen zwar in-
direkte Bezüge zum Verbraucherverhalten
von Niedrigeinkommensbeziehern ein, zu
denen auch Niedriglohngruppen gehören.
Gleichzeitig deutet einiges daraufhin, dass
sich in dieser Vergleichsgruppe auch eine
relativ hohe Zahl von Sozialleistungsbezie-
hern wie z. B. Rentnern findet. Dennoch
haben Armutsgrenzen, wie etwa Anteile
von 40 %, 50 % oder mehr der Durch-
schnittslöhne, oder erkennbare Bezüge zu
Mindestlöhnen, wie etwa in den Nieder-
landen, bisher bei der Festlegung der Leis-
tungshöhe keine Rolle gespielt.

Die Sozialhilfeleistung hat in Deutsch-
land auch nie die Funktion eines Mindest-
lohns übernommen. Im Gegenteil: Sie hat,
wie wir aktuell feststellen können, keine
Lohnabsenkungen unter die Schwelle des
Existenzminimums aufhalten können. Ge-
rade die durchgehend hohe, bis zu 50 %ige
Dunkelziffer speiste sich schon immer aus
Erwerbstätigen mit zu niedrigem Lohn, die
nichts über ergänzende Ansprüche wussten
oder die von der Verwaltung oder dem
Randgruppenimage der Sozialhilfe abge-
schreckt waren. Die Löhne haben sich un-
abhängig von diesem Betrag nach unten
entwickelt und glichen sich nachweislich
nicht an.

Die Sozialhilfeschwelle wirkte aller-
dings als Referenzgröße für Lohnhöhen –
insbesondere für Niedriglöhne. Aber an-
statt sich mit diesem Problem auseinander
zu setzen, wurde dann rasch der Vorwurf
der „Sozialstaatsfalle“ ins Gespräch ge-
bracht: Nicht etwa, weil bestimmte Löhne
zu niedrig, sondern weil das staatliche Exis-
tenzminimum zu hoch sei, würden sich die
Leute nicht genug um niedrig entlohnte
Arbeit bemühen. Dagegen spricht die hohe
Dunkelziffer der working poor. Dagegen
spricht auch die Tatsache, dass gerade Fa-
milienvorstände, bei denen das Lohnab-
standsgebot am ehesten verletzt wird, die
größte Gruppe derer stellen, die niedrige
Einkommen mit ergänzenden Leistungen
kombinieren und nicht etwa das Arbeiten
aufgeben (Bofinger et al. 2006, S. 37). Au-
ßerdem ist dem entgegenzuhalten, dass we-
gen des noch darzustellenden Bedarfs in
der Sozialhilfe für Erwerbstätige jeder
Hilfebezieher bei Aufnahme einer Arbeit
im Ergebnis etwas mehr Geld zur Verfü-
gung haben muss als zuvor.

Es ist ein spezifisch deutsches Problem,
dass der Staat zwar existenzsichernde Leis-

tungen im Rahmen der Fürsorge bzw. der
Sozialhilfe gewährleistet hat, gleichzeitig
aber nicht auf die existenzsichernde Höhe
der Löhne geachtet hat. So gibt es zwar ei-
ne Tradition, Fürsorgeleistungen für Nicht-
erwerbstätige, Leibrenten oder Mieten an
den Lebenshaltungskostenindex zu binden,
nicht aber die Löhne am unteren Rand. Im
Gegenteil: Als sich nach langer Zeit des
wirtschaftlichen Aufschwungs, in der die
Tarifpartner für ein steigendes Lohnniveau
unterer Lohngruppen gesorgt hatten, das
Problem nicht existenzsichernder Löhne
langsam ankündigte, kam fast unbemerkt
in den 1990er Jahren ein merkwürdig for-
muliertes Lohnabstandsgebot mit § 22
Abs. 4 BSHG in das Gesetz. Als Vergleichs-
größe für die Ermittlung der Regelsätze
sollte das nicht näher definierte durch-
schnittliche Nettoarbeitsentgelt unterer
Lohngruppen eines Alleinverdieners mit ei-
nem fünfköpfigen Haushalt zuzüglich Kin-
der- und Wohngeld herangezogen werden.4

Diese Lohnabstandsformel hat bis heute
zwar wenig Schaden angerichtet. Ihr Pro-
blem liegt vielmehr darin, dass sich ein
Lohnabstand nur dann sinnvoll bestimmen
lässt, wenn ein Mindestlohn festgelegt wird.

Leider bieten auch die Regeln des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB) und die Ar-
beitsgerichtsrechtsprechung zur Sittenwid-
rigkeit von Wucherlöhnen keinerlei Garan-
tie dafür, dass Niedriglöhne zur Existenz-
sicherung ausreichen. Zwar sehen einzelne
Arbeitsgerichte vor allem in einem dem
Arbeitslosen aufgezwungenen Lohn, der
nicht existenzsichernd ist, einen Tatbestand
der Sittenwidrigkeit (Spindler 2003, S. 58).
Dies wurde inzwischen auch in Entschei-
dungen über die Zumutbarkeit der Ar-

3 Im Prinzip wäre eine Pauschalierung einschließlich
der Unterkunftskosten möglich. Aber die Frage,
wie die regionalen Unterschiede auszugleichen
und preiswerte Formen des Zusammenlebens in
Wohngemeinschaften zu bewerten wären, müsste
gelöst werden. Alle bisherigen Pauschalierungsex-
perimente ( z. B. Kassel ) haben die Pauschale zu
niedrig angesetzt und Folgeprobleme bei der
Wohnraumversorgung ausgelöst.

4 Das Nettoarbeitsentgelt eines Alleinverdieners in
einem 5-Personenhaushalt wäre dann sinnvoll,
wenn die meisten Wirtschaftszweige in den unte-
ren Lohngruppen ohne Schwierigkeiten Löhne
aufbringen könnten, von denen man eine solche
Familie ernähren kann. Dazu ist die Wirtschaft
aber nicht in der Lage, und es ist auch nicht nötig,
weil nur ein geringer Anteil aller Haushalte (ca. 2–
3 %) so groß ist, und ein noch kleinerer Teil davon
hat nur einen Hauptverdiener und den auch noch
in einer unteren Lohngruppe. 
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des Bruttolohnbezugs auf den gesamten
Niedriglohn etwa dreimal so hoch.

Diese erwerbsbedingten Frei- und Ab-
setzbeträge sind nicht zu verwechseln mit
den vielen Kombilohnmodellen, die immer
befristet konzipiert waren und nur bereits
arbeitslos Gemeldete wieder aus der Ar-
beitslosigkeit hinausführen sollten. Frei-
und Absetzbeträge gelten für alle Niedrig-
einkommensbezieher, d.h. auch für Selbst-
ständige und Beamte und für all jene, die
vorher keine Leistungen wegen Arbeitslo-
sigkeit bezogen haben. Sie sind damit ega-
litär auf die Absicherung eines Mindestbe-
darfs bzw. des Existenzminimums für alle
Erwerbstätigen ausgerichtet und stellen 
eine existenzsichernde, individuelle Lohn-
aufstockung dar, die umso höher ausfällt,
je niedriger die Löhne sind.

Der finanzielle staatliche Aufwand kann
nur in Grenzen gehalten werden, wenn auf
der anderen Seite Mindestlöhne eingezogen
werden, die dann nur noch bei bestimmten
Bedarfssituationen (z. B. größeren Haus-
halten, Teilzeitarbeit) ergänzt werden müs-
sen oder zu bestimmten Zwecken (z. B.
Ausbildungs- oder Anlernverhältnisse) be-
gründet unterschritten werden dürfen.

Ansonsten macht ein verlässlicher
Mehrbedarf bzw. heute: Frei- und Absetz-
betrag alle weiteren Kombilohnexperimen-
te überflüssig. Er stellt einen positiv for-
mulierten Lohnabstand her und kann klei-
ne Unstimmigkeiten in den übrigen Be-
darfsfestsetzungen ausgleichen.

5
Bestimmung eines 
existenzsichernden 
Mindestlohns

5.1 EIGENE BERECHNUNGEN

Bei einer Gesamtbetrachtung ergibt sich,
dass viele Elemente des deutschen Exis-

suggeriert, nicht etwa das gesamte Exis-
tenzminimum ermittelt, sondern es wer-
den die in der Sozialhilfe gesetzten Regel-
leistungen für Nichterwerbstätige über-
nommen, und für Mieten wird ein (z. T.
mit nicht genau bezeichneten Wohngeld-
beträgen gerechtfertigter) sehr niedriger
Pauschbetrag eingesetzt, der bisher nie in-
haltlich auf seine Höhe überprüft wurde.6

Seither wurde aber nicht nur im Steuer-
recht, sondern auch im Fürsorgerecht an
diesem Betrag manipuliert. Es dauerte nicht
lange, bis Sozialhilfeträger diesen Betrag,
der seines Mehrbedarfscharakters durch
die Umstellung entkleidet worden war, ab-
senkten. Seine Bedeutung wurde dabei un-
merklich verändert: Es ging angeblich nicht
mehr um einen Mehrbedarf, sondern nur
noch um einen Anreiz zur Arbeitsaufnah-
me, den man nunmehr auf Unmotivierte
konzentrieren wollte, denn die Arbeitswil-
ligen brauchten bei diesem Verständnis ja
keinen Anreiz mehr (Spindler 2000; 2002).

Im neuen SGB II sind die bezifferbaren
Werbungskosten und Versicherungsbeiträ-
ge seit dem 1.10.2005 mit einem Grundbe-
trag von 100 € in § 11 Abs. 2 SGB II abge-
golten. Dies mag im Einzelfall nicht über-
zeugend sein und kann in bestimmten Fäl-
len erhöht werden. Im Ergebnis stellt dieser
Grundbetrag jedoch für die meisten Voll-
zeitarbeitenden eine noch angemessene
Pauschale dar. Der weitere Freibetrag für
Erwerbstätigkeit wird in einem Steige-
rungsbetrag von zunächst 20 % und später
10 % des Brutto-Resteinkommens in § 30
SGB II geregelt. Dies entspricht in der
Struktur und auch in der Höhe den ur-
sprünglichen Empfehlungen des Deut-
schen Vereins zum Mehrbedarf für Er-
werbstätige. Auch wenn insbesondere der
Freibetrag für Erwerbstätige immer nur ein
abgeleiteter Prozentsatz ist und nicht mit
einem Warenkorb oder tatsächlichen Da-
ten unterlegt war, so wäre er heute eher
höher anzusetzen als früher in der Sozial-
hilfe. Nicht nur der unbezifferbare Mehr-
bedarf ist angewachsen, auch viele Ver-
günstigungen, die früher allen Niedrigein-
kommensbeziehern und nicht nur Sozial-
hilfeempfängern zugute gekommen waren,
sind weggefallen. Das gilt z. B. für ergän-
zende einmalige Beihilfen und Krankenhil-
fe, neuerdings für die Befreiung von der
GEZ-Gebühr oder für viele kommunale
Vergünstigungen. Allein die Belastungs-
grenze bei den Gesundheitsausgaben ist
nicht wie bei Arbeitslosengeld II-Beziehern
auf 82 € pro Jahr begrenzt, sondern wegen

beitsaufnahme von mehreren Sozialgerich-
ten übernommen. Die Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts steht aber dieser
Auffassung bisher ablehnend gegenüber.5

4
Das Existenzminimum von
Erwerbstätigen 

Das staatlich gesicherte Existenzminimum
hat noch ein weiteres Bedarfselement, das
häufig nicht wahrgenommen wird: den ge-
schützten Bedarf des Erwerbstätigen. Das
war im BSHG bis 1993 deutlich an dem
Mehrbedarf für Erwerbstätige (§ 23 Abs. 5
BSHG) zu erkennen. Dieser Mehrbedarf
für Erwerbstätige, der zwischen 25 % und
66 % eines Regelsatzes lag, wurde durch
den Deutschen Verein schon frühzeitig mit
einer Berechnungsformel, bestehend aus
Grundfreibetrag und Steigerungsbetrag,
gefüllt (Brühl, LPK BSHG, 6. Aufl. 2003,
§ 76 Rnr. 104 ff.). Damit hatte man immer
noch keinen Mindestlohn, sondern eine 
individuelle, teilweise familienbezogene,
fürsorgerechtliche Existenzsicherung bei
Niedriglöhnen.

Der Mehrbedarf hatte zwei Funktio-
nen: Er sollte einen sogenannten unbezif-
ferbaren Mehrbedarf für Erwerbstätige si-
chern (z. B. erhöhte Aufwendungen für
Kleidung und Körperpflege, Bildungsauf-
wand, gesellige Verpflichtungen am Ar-
beitsplatz, verteuerter Einkauf aus Zeit-
knappheit, gelegentliches Auswärtsessen
und Erholungsbedarf) und eine kleine An-
reizfunktion erfüllen, die ich eher als Anteil
zur Verbesserung der Lebensqualität be-
zeichnen würde (Spindler 2000). Zusätz-
lich konnten Erwerbstätige aber auch noch
bezifferbare Werbungskosten wie Fahrt-
kosten, Arbeitsmittel, Beiträge zu Berufs-
verbänden und Versicherungen, z. B. auch
zur Riesterente, vom anrechenbaren Ein-
kommen absetzen. 1993 verschob man den
Mehrbedarf in gleicher Höhe in den Sta-
tus eines Einkommensfreibetrags. Das ge-
schah, um nach der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts das steuerfreie Exis-
tenzminimum niedrig zu halten, das ja
sonst um diesen Mehrbedarf hätte erhöht
werden müssen (Brühl, LPK BSHG, 6.Aufl.
2003, § 76 Rnr. 80 ff.). Bis heute ist im
Steuerrecht deshalb nur das Existenzmini-
mum des nicht Erwerbstätigen steuerfrei.
In den sogenannten Existenzminimums-
berichten wird, anders als die Überschrift

5 Vgl. dazu die BAG-Entscheidung vom 23.4.2004
– 5 AZR 303/03, mit der für die deutsche Ent-
wicklung typischen Begründung, dass das Sozial-
hilfeniveau von anderen Faktoren abhängig sei als
der Arbeitsleistung. Art. 4 der Europäischen So-
zialcharta, aus der man ein Recht auf existenzsi-
chernde Löhne ableiten könne, sei insoweit recht-
lich unverbindlich.

6 Vgl. dazu den Sechsten Existenzminimumsbericht
vom 2.11.2006, BT – Drucksache 16/ 3265 vom
2.11. 2006.
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tenzminimums eine enge Beziehung zu ei-
nem für eine einfache Existenz notwendi-
gen Lebensunterhalt haben und damit eine
Indexbindung an die Lebenshaltungskos-
ten bewirken. Und weil es in Deutschland
bisher keine vergleichbaren Untersuchun-
gen und Initiativen gibt, derartiges für die
Lohnfindung am unteren Rand zusam-
menzustellen, wird hier vorgeschlagen, Ele-
mente aus dem sozialhilferechtlichen Exis-
tenzminimum für die Bestimmung eines
Mindestlohnes heranzuziehen. Denn auch
ein Niedriglohnbezieher muss in dieser
Gesellschaft existieren können.

Im Rahmen einer Untersuchung über
einen zumutbaren existenzsichernden Min-
destlohn habe ich deshalb Anfang 2003,
noch unter Geltung des BSHG, zusam-
mengestellt, wie hoch dieser Lohn für eine
alleinstehende Person hätte ausfallen müs-
sen. In Tabelle 1 füge ich außerdem hinzu,
wie es 2006 mit den entsprechenden Beträ-
gen des SGB II bzw. unter Berücksichti-
gung des alternativen Regelsatzvorschlags
des DPWV aussehen müsste, wenn man ei-
nen wirklich existenzsichernden Lohn be-
stimmen will.

Meine Berechnung für das Jahr 2003
habe ich an anderer Stelle genauer begrün-
det (Spindler 2003, S. 59 f.). Regelsätze und
einmalige Beihilfen entsprechen den staat-
lichen Festsetzungen bzw. statistischen Er-
fahrungswerten. Auch der Regelsatz des
DPWV stützt sich auf statistische Erhe-
bungen. Bei der Miete konnte ich mich im
Jahr 2003 noch auf die relativ zeitnahen Er-
hebungen zum Wohngeldgesetz stützen.
Über inzwischen gestiegene Neben- und
Heizkosten liegen mir keine genaueren Da-
ten vor. Deshalb habe ich zunächst die Be-
träge als konstant unterstellt.

Die Mehrbedarfe, die ganz stark mit
persönlichen Lebensumständen zu tun ha-
ben, gehen in die Überlegungen nicht mit
ein und müssten weiterhin durch öffentli-
che Zuwendungen kompensiert werden.
Wohl aber müssen in die Lohnfindung die
bezifferbaren Werbungskosten und unbe-
zifferbaren Frei- und Absetzbeträge ein-
fließen, die ja mit einem Lohn erst einmal
erwirtschaftet und auch sofort wieder ver-
braucht werden müssen. Für die Sozialhil-
fe habe ich die bezifferbaren Werbungsko-
sten und Versicherungen mit 30 % ge-
schätzt. Im SGB II ist die gesetzliche Pau-
schale von 100 € eingesetzt, die man
beispielsweise mit 60 € Fahrtkosten, einem
Gewerkschaftsbeitrag und Beiträgen zur
Riesterrente und einer Haftpflichtversiche-

rung schon ausgefüllt haben dürfte.
Schließlich ist der Freibetrag im BSHG
nach den Empfehlungen des Deutschen
Vereins eingesetzt und im SGB II nach der
Vorschrift des § 30 SGB II, was in diesem
Einkommensbereich zu vergleichbaren Er-
gebnissen führt. Die Regelleistung, die der
DPWV ermittelt hat, entspricht den
tatsächlichen Lebenshaltungskosten und
aktuellen Preissteigerungen eher als der
vielfach kritisierte Regelsatz von 345 €, der
viele unbegründete Abstriche am notwen-
digen Bedarf vornimmt. Ein für Deutsch-
land fairer Lohn müsste deshalb eher bei
1.015 € im Monat liegen. „Fair“ ist hier in
einem Sinn gebraucht wie im amerikani-
schen Fair Labour Standard Act (FLSA).
Auch wenn dieses Gesetz in den USA nicht
automatisch faire Löhne garantiert, steht es
doch für den gesellschaftlichen Anspruch,
einen Lohn festzusetzen, von dem man le-
ben kann, so wie das 2007 nach langen Ver-
zögerungen erneut durch Beschluss des
US-Senats versucht wird.

Obwohl die gegenwärtige Diskussion
mehr von Nettoeinkommensgrenzen be-
stimmt ist, was mir beim Vergleich mit dem

sozialrechtlichen Existenzminimum entge-
genkommt, möchte ich auch die Auswir-
kungen auf das Bruttoeinkommen für 
2006 andeuten (Tabelle 2). Ich berücksich-
tige dabei jeweils 21 % Arbeitnehmeranteil
zur Sozialversicherung und ein Gesamt-
steueraufkommen aus Lohn- und Kir-
chensteuer und Solidaritätszuschlag von
74,39 €, bzw. für die DPWV-Variante von
123,44 €.

5.2 ALTERNATIVE MODELLE

Die in den Tabellen 1 und 2 dargestellten
Ergebnisse weichen von anderen Vorschlä-
gen ab, die nun kurz vergleichend betrach-
tet werden sollen:

Vier der Wirtschaftsweisen wollen in
ihrer Empfehlung den bestehenden Regel-
satz für Nicht-Erwerbstätige um ein Drittel
kürzen und nur dann voll auszahlen, wenn
dafür gemeinnützig gearbeitet wird. Sie
schlagen vor, die gegenwärtig ca. 300 000
Mehraufwandsbeschäftigungen (1-Euro-
Jobs) mehr als zu verdoppeln. Ohne die
Kritik am Missbrauch dieses sozialrechtli-
chen Beschäftigungsinstruments hier ver-

Tabelle 1: Nettolohn pro Monat/pro Stunde in € (ermittelt aus 
sozialrechtlichen Mindestsicherungselementen)

Anfang 2003 BSHG 2006 SGB XII/II 2006/DPWV
Bedarfstatbestand
Regelleistung/Eckregelsatz 293,00 € 345,00 € 415,00 €
Einmalige Beihilfen
20 % davon im BSHG, 58,00 €
später im Regelsatz enthalten – –
Miete (40 qm 5,70 €/qm 
zzgl. 1,30 €/qm kalte Nebenkosten) 280,00 € 280,00 € 280,00 €
Heizung (1,00 €/qm) 40,00 € 40,00 € 40,00 €
Alle bezifferbaren Absetzbeträge
BSHG § 76 Abs. 2
30 % vom Regelsatz pauschal 88,00 € – –
§ 11 Absatz 2 SGB II pauschal – 100,00 € 100,00 €
Erwerbstätigenfreibetrag
BSHG § 76 Abs. 2a
50 % vom Regelsatz 146,00 €
§ 30 SGB II, 20 % von 700,00 €
plus 10 % vom weiteren Einkommen – 180,00 € 180,00 €
Notwendiges Nettomonatseinkommen 
für eine erwerbstätige Person 905,00 € 945,00 € 1.015,00 €
Das entspricht einem 
Nettostundenlohn bei
173 Std. (= 40 Std./Woche) 5,23 € 5,46 € 5,87 €
164 Std. (= 38 Std./Woche) 5,52 € 5,77 € 6,19 €

Quelle: Eigene Berechnungen der Autorin.

Tabelle 2: Dem existenzsichernden Nettolohn entsprechender 
Bruttolohn pro Monat/pro Stunde 2006 – in € –
Bruttomonatslohn 2006 1.290,00 € 1.440,00 €
Bruttostundenlohn bei
173 Std. (=40 Std./Woche) 7,46 € 8,32 €
164 Std. (= 38 Std./Woche) 7,86 € 8,78 €

Quelle: Eigene Berechnungen der Autorin.
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tiefen zu können, basiert dieser Vorschlag
auf zwei Fehlschlüssen bezüglich des Exis-
tenzminimums: Erstens stellt die Regelleis-
tung – wie bereits oben erwähnt – das Mi-
nimum des Nichterwerbstätigen dar. Zwei-
tens erhöht sich, wenn er in dem ge-
wünschten Umfang beschäftigt wird, sein
Existenzbedarf über die Regelleistung hin-
aus, denn die Arbeit bedingt einen beziffer-
baren und unbezifferbaren Mehraufwand,
der nicht im Regelsatz enthalten ist. Des-
wegen gab es früher im BSHG und gibt es
heute im SGB II auch die sogenannte ange-
messene Mehraufwandsentschädigung von
1,00 bis 1,50 € pro Stunde.

Andere Vorschläge macht eine Arbeits-
gruppe um Bofinger und Walwei (Bofinger
et al. 2006). Sie nimmt von der Forderung
nach Senkung der Regelleistung für Nicht-
erwerbstätige und der damit verbundenen
Ausweitung der Arbeitsgelegenheiten mit
Mehraufwandsentschädigung Abstand und
plädiert im Rahmen eines umfassenden
Maßnahmenbündels für eine Abgaben-
senkung im Niedriglohnbereich durch Ein-
kommensteuergutschrift (Bofinger et al.
S. 89f.). Dies wird verbunden mit einem
abgabefreien Mindesteinkommen bei Voll-
zeitbeschäftigung von 750 € netto für Al-
leinstehende und entspricht einem Stun-
denlohn von 4,50 € bei einer Wochenar-
beitszeit von 38 Stunden (ebd., S. 105). Die-
ser Vorschlag zielt zunächst, durch die
Einbindung in den arbeits- und sozialver-
sicherungsrechtlichen Schutz, auf den re-
gulären Arbeitsmarkt, ohne das Existenz-
minimum für Nichterwerbstätige zu be-
schädigen.

Die ins Auge gefasste Lohnhöhe liegt al-
lerdings sehr deutlich unter der, die oben
entwickelt wurde.Dies ist erstaunlich,da die
Autoren selbst mit Bezug auf international
vergleichende Daten auf Mindestlöhne zwi-
schen 7,00 und 8,69 € brutto (beginnend
von den Neuengland-Staaten in den USA
bis hin nach Luxemburg) verweisen (ebd.,
S. 32). Eine Erklärung für diesen im Ver-
gleich niedrig angesetzten Mindestlohn liegt
darin, dass er, entsprechend der bereits an-
gesprochenen deutschen Tradition, aus ver-
schiedenen Überlegungen und Relationen,
aber nicht aus den tatsächlich bestehenden
Bedarfen und Lebenshaltungskosten abge-
leitet wird. Die Autoren versuchen zwar, ihn
aus der Summe von aktuellem Regelsatz,
pauschalierten Unterkunftskosten und ei-
nem Zuschlag zu ermitteln, setzen die Be-
darfe aber, selbst verglichen mit der gegen-
wärtigen Rechtslage, zu niedrig an.

Selbst wenn man darüber hinwegsieht,
dass der Regelsatz von 345 € unkritisch zu-
grunde gelegt wird, sind vor allem die wei-
teren Annahmen unter Aspekten der Exis-
tenzsicherung nicht vertretbar. So unter-
stellen die Autoren einen notwendigen
durchschnittlichen Unterkunftsbedarf von
219 € (ebd., S. 36). Der statistische Durch-
schnittswert, der hier ohne nähere Begrün-
dung eingeführt wird, ist für eine Mindest-
lohnbestimmung ungeeignet. Anzuneh-
men, dass davon in Deutschland eine ca.
40 qm Wohnung (warm) für einen allein-
stehenden Erwerbstätigen anzumieten sei,
ist lebensfremd; für diesen Betrag ist kaum
mehr ein (subventioniertes) Studenten-
zimmer zu bekommen. Selbst die eher fik-
tive Annahme von Wohngeld macht die
Kalkulation nicht ausreichend.

Die in der Studie dann noch verblei-
bende Differenz zwischen 564 und 750 €,
nämlich 186 €, berücksichtigt zwar noch
einen zusätzlichen Bedarf für Erwerbstäti-
ge, liegt aber sehr deutlich unter den 280 €
an Freibetrag und Werbungskostenpau-
schale, die gegenwärtig im Sozialrecht be-
gründet anerkannt werden. Nimmt man
eine angemessene Miete an, dann bleiben
von den 750 € sogar nur noch ca. 86 € für
diesen Zweck übrig. Die Autoren argumen-
tieren zwar, dass Freibeträge für die Mini-
jobs niedriger werden müssten, aber war-
um sie auch beim Vollzeitbeschäftigten so
deutlich sinken sollen, wird nicht erläutert.
Die vorgeschlagene Mindestlohnhöhe von
750 € kommt so durch empfindliche Ein-
schnitte im Mietniveau und bei den be-
rücksichtigten Werbungskosten/Freibeträ-
gen zustande, die den tatsächlichen Bedarf
und die Belastungen der Niedrigeinkom-
mensbezieher genauso wenig berücksichti-
gen wie die bisherigen Anrechnungsprakti-
ken und ihre Begründung in den Fürsorge-
systemen.

6
Negative Einkommen-
steuer statt aktueller 
Bedarfsdeckung?

Schließlich verlässt auch die verfahrens-
technische Vorstellung, Niedriglohnbezie-
her zunächst zu Abgaben heranzuziehen
und ihnen erst im Nachhinein eine be-
darfsorientierte Steuergutschrift zu erstat-
ten (negative Einkommensteuer), die bis-
herige Verfahrenspraxis der Existenzsiche-

rung. Wer am Existenzminimum lebt, ist
auf aktuelle Bedarfsdeckung – sei es durch
Nettolohn oder durch ergänzende Sozial-
leistungen - angewiesen und kann nicht be-
liebig vorleisten und auf Rückerstattungen
warten. Die Ermittlung eines existenz-
sichernden Freibetrags durch eine nicht auf
soziale Problemlagen ausgerichtete Steuer-
behörde wäre zudem etwas anderes als der
vergleichbar problemlose Eintrag eines
Steuerfreibetrags, der ohne Bedarfsbezug
nur aktuell mehr vom zufließenden Ein-
kommen belässt. Die bei existenzsichern-
den Leistungen nie ganz zu vermeidende
Bedürftigkeitsprüfung käme hinzu. Auch
besteht das Problem, dass zu Beginn des
Jahres die möglichen steigenden Einkom-
men im weiteren Verlauf noch nicht ge-
schätzt werden können und die Betroffe-
nen deshalb zu vertrösten wären. Die nega-
tive Einkommensteuer kann im Übrigen
nicht wirken, wenn, wie in den obigen 
Beispielen dargestellt, bereits auf knapp
existenzsichernde Löhne schon eine „posi-
tive“ Einkommensteuer erhoben wird. In
Deutschland müsste daher zunächst ein-
mal das steuerfreie Existenzminimum auf
eine entsprechende Höhe angehoben wer-
den, was schon eine Entlastung der Lohn-
kosten bewirken würde, ohne das Net-
toeinkommen zu schmälern. Wenn man
darüber hinaus staatliche Unterstützung
vorsehen will, würde jeder nur auf die Er-
höhung des Nettolohns des Arbeitnehmers
ausgerichtete Zuschuss, wie die negative
Einkommensteuer, die bruttobezogenen
Sozialversicherungsabgaben auf zu niedri-
gem Niveau belassen, was erhebliche Fol-
gen für diese Systeme selbst und ihre exis-
tenzsichernde Funktion bei Eintritt des
Versicherungsfalles hat. Auch Lohnersatz-
leistungen wie Arbeitslosengeld oder Ren-
tenanwartschaften erreichen nur eine an-
nähernd existenzsichernde Höhe, wenn sie
von einer Lohnhöhe wie hier ermittelt be-
rechnet werden. Ein Zuschuss, der diese
Wirkungen vermeiden und Arbeitgeber
entlasten will, die nicht in der Lage sind,
diesen Mindestlohn zu erwirtschaften,
müsste deshalb auf den Sozialversiche-
rungsanteil der Arbeitgeber zielen. Doch
dafür ist die negative Einkommensteuer
ebenfalls ungeeignet; besser wäre, wie in
den USA angedacht, eine Steuergutschrift
für Unternehmer.

Die negative Einkommensteuer ist eine
in Deutschland systemfremde Steuer. Sie
birgt deshalb erhebliche Risiken und Ne-
benwirkungen, die man mit einem bisher
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auch unüblichen, aber nach den Vorarbei-
ten im Fürsorgerecht durchaus bestimm-
baren Mindestlohn vermeiden würde.
Anschließend könnte dann eine verlässli-
che Indexbindung dieses Lohns in Angriff
genommen werden, für die wesentlich

mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu mo-
bilisieren wäre als für die Erhebung zur
Festsetzung der Sozialhilferegelsätze, deren
Bedeutung von vielen unterschätzt wird.
Und darauf könnte man ein Konzept auf-
setzen, wie Familien mit Kindern in ihrer

Existenz gesichert werden – denn auch das
ist ohne einen verlässlichen Ausgangspunkt
schwer möglich, wie zuletzt der untaugli-
che Versuch der Einführung des Kinderzu-
schlags deutlich gemacht hat.
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